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Vorwort

Fachberater für Testamentsvollstreckung, zertifizierter Testamentsvollstrecker – oder Freund der 
Familie. Dies muss kein Widerspruch sein. Testamentsvollstreckung bedeutet in der heutigen Zeit 
weit mehr, als das Nachlassvermögen möglichst reibungslos von der einen auf die nächste Gene-
ration zu übertragen. Richtig verstandene Testamentsvollstreckung beginnt bereits zu Lebzeiten. 
Optimal eingesetzt dient sie der Vollendung des eigenen Lebensentwurfs. Dabei kommt dem Tes-
tamentsvollstrecker die Rolle eines Infrastrukturmanagers zu. Es liegt auf der Hand, dass ein der-
art verantwortlich agierender Generationenmanager sein Handwerk als Testamentsvollstrecker 
beherrschen muss.
Steuerberater und Vermögensverwalter sind für diese Aufgabe prädestiniert. Sie haben umfas-
senden Einblick in die Vermögensverhältnisse ihrer Mandanten und genießen deren volles Vertrau-
en. Längst hat es sich herumgesprochen, dass die Rechtsprechung und das Rechtsdienstleistungs-
gesetz als Nachfolger des überkommenen Rechtsberatungsgesetzes auch diesen Berufsgruppen 
den Zugang zur Testamentsvollstreckung eröffnen. In der Öffentlichkeit wird bereits von einem 
neuen Berufsbild des Zertifizierten Testamentsvollstreckers1 gesprochen. 
In diesem Zusammenhang versteht sich das vorliegende Werk ganz bewusst nicht als wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit der Vielzahl von Theorienstreitigkeiten, die es gerade im Be-
reich der Testamentsvollstreckung mannigfaltig gibt. Damit ist den Menschen – warum sprechen 
wir eigentlich von Kunden und Mandaten? – in der heutigen globalisierten Welt, in der sie schon 
genügend Probleme haben, nicht gedient. Die Menschen „wollen funktionierende, elegante Sy-
steme, die ihnen ermöglichen, das zu tun, was Menschen eigentlich am besten können: Kreativ 
sein“.2 Die Grundlagen der Testaments vollstreckung sollen daher praxisrelevant auf Basis eines 
ganzheitlichen Konzeptes der Vermögensnachfolgegestaltung dargestellt werden. Auf der Ebene 
der Berater erfordert dieses Konzept eine interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen allen Be-
rufsgruppen, die an einer erfolgreichen Vermögensnachfolgeplanung beteiligt sind; dessen sollte 
sich der Leser klar sein und hierauf sollte er sich auch einlassen wollen. Die drei Herausgeber 
repräsentieren diesen Ansatz und leben ihn in der Praxis: als Fachanwalt für Erbrecht und Steu-
errecht sowie Zertifiziertem Testamentsvollstrecker (AGT), als Bankbetriebswirt und Certified 
Financial Planner (ebs) sowie Certified Estate Planner und als Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer. Sie stehen damit zugleich auch für das auf dem 1. Deutschen Testamentsvollstreckertag3 am 
29.11.2007 in Bonn propagierte Modell der interprofessionellen Testaments vollstreckung, fernab 
von jedem „Standesdenken“. In anderen Bereichen hat sich längst die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass die Arbeitswelten des 21. Jahrhunderts aus temporären Teams bestehen, deren Mitglieder 
sich in Ihrem Fähigkeiten ergänzen und gerade durch die  Unterschiede ihrer Mitglieder die be-
grenzten eigenen Horizonte überwinden.4 Hierin besteht der spezifische Mehrwert der heutigen 
Wissensgesellschaft.5

1 Peter Cohrs, Berufsbild: Zertifizierter Testamentsvollstrecker – Damit Erben sich nicht streiten, 
http://www.wdr.de/radio/wdr2/rhein_und_weser/395944.phtml.

2 Matthias Horx, Zukunftsforscher,Zukunftszitate, http://www.horx.com/Zitate.aspx, Stand 10.02.2008.
3 Veranstaltet von der AGT – Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V., 

Lievelingsweg 125, 53119 Bonn, www.agt-ev.de. 
4 Matthias Horx, Zukunftsforscher, Anleitung zum Zukunftsoptimismus, 2007, S. 134 f.
5 Matthias Horx, a.a.O. S. 148, der zusätzlich auf die Fusion von Kreativität und Erfahrung abstellt.
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Vorwort

Wer sich heute mit Testamentsvollstreckung beschäftigt, tut dies unter zwei Gesichtspunkten: 
Zum einen wird er als Gestalter von letztwilligen Verfügungen tätig, zum anderen als aktiver Tes-
tamentsvollstrecker. Er sollte daher idealerweise beide Seiten der Medaille kennen. Das vorlie-
gende Werk trägt diesem Umstand Rechnung. Die Gestaltungshinweise richten sich in erster Li-
nie an den denjenigen, der die Testamentsvollstreckung in der letztwilligen Verfügung anordnet, 
die Praxishinweise und Musterformulierungen vornehmlich an den vollziehenden Testaments-
vollstrecker. Die Fallstudie soll den praktischen Ablauf einer Testamentsvollstreckung verdeut-
lichen und gleichzeitig als anschauliches Repetitorium dienen. Abgerundet wird das Werk mit 
einer Darstellung der Nachlassverwaltung. Sie ist zum einen Bestandteil der Fachberaterausbil-
dung „Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung“ (DStV), zum anderen gehört sie zum 
„Handwerkszeug“ jedes professionell agierenden Testamentsvollstreckers bei unbekannten oder 
gar überschuldeten Nachlässen.
Wir bedanken uns bei Herrn Rechtsanwalt Andreas Funk für das intensive Lektorat, bei Herrn 
stud. iur. Alexander Rott für die Zuarbeit in der Recherche sowie Herrn Rechtsreferendar Stefan 
Pflock und bei den vielen ungenannten Kolleginnen und Kollegen, die uns in den zahlreichen 
Vortrags veranstaltungen für die Fachberaterlehrgänge (DStV) sowie die Zertifizierungs lehrgänge 
(AGT) immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt haben. Verlag und Herausgeber freuen 
sich über jede kritische Anregung aus der Leserschaft zur Weiterentwicklung des Gedankens der 
geschäftsmäßigen Testamentsvollstreckung.

Bonn, im Mai 2008
 Eberhard Rott Michael Kornau Rainer Zimmermann 
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Die Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld § 1 
für den modernen Steuerberater und 
Vermögensverwalter

A. Die Testamentsvoll streckung im Fokus der 
Öff entlichkeit

Die Enzyklopädie von Brockhaus aus dem Jahr 1995 beschreibt den Testamentsvollstrecker mit 
nur einem Satz als „vom Erblasser testamentarisch eingesetzte Person, die für die Erfüllung der 
im Testament festgelegten Bestimmungen zu sorgen hat“.1 13 Jahre später findet sich in der On-
line-Enzyklopädie Wikipedia bereits folgende, sehr viel weiterführende Beschreibung: „Mit der 
Einsetzung eines Testamentsvollstreckers kann der Erblasser eine Absicherung seines testamen-
tarischen Willens und – insbesondere bei mehreren Erben und Vermächtnisnehmern – eine ord-
nungsgemäße Abwicklung des Nachlasses erreichen. Die Testamentsvollstreckung kann helfen, 
Ansprüche von Erben und Vermächtnisnehmern zu schützen sowie ungewollte Einflußnahmen 
„böswilliger“ Erben auf den Nachlass und dessen Auseinandersetzung zu verhindern. Auch kann 
der Erblasser bei Anordnung andauernder Verwaltung des Nachlasses durch den Testaments-
vollstecker eine Zerschlagung seines Nachlasses langfristig verhindern“.2 Noch näher am Puls der 
Zeit erscheint der Bericht des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2007, der unter dem Titel 
„Berufsbild Zertifizierter Testamentvollstrecker“ berichtet: „Grundsätzlich kann jede Person das 
Amt des Testamentsvollstreckers übernehmen. Bei Freunden, Angehörigen oder Kollegen besteht 
jedoch die Gefahr, dass der Testamentsvollstrecker eine zu große persönliche Nähe zu den Erben 
hat. Möglichweise entstehen Konflikte oder Streit. Der zertifizierte Testamentsvollstrecker ist da-
gegen unabhängig. Mit dem Zertifikat weist er außerdem nach, dass er sich im Erb-, Familien- und 
Gesellschaftsrecht intensiv fortgebildet hat. Für eventuelle Schadensersatzforderungen verfügt der 
zertifizierte Vollstrecker über eine spezielle Haftpflichtversicherung“.3 Im Veranstaltungsbericht 
über den 1. Deutschen Testamentsvollstreckertag, der am 29.11.2007 in Bonn stattfand, wird von 
einer „rasanten Entwicklung der geschäftsmäßigen Testamentsvollstreckung von der Grundsatz-
entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 11.11.2004 bis hin zum Rechtdienstleistungsgesetz“4 
gesprochen und die Bedeutung der Qualitätsoffensiven hervorgehoben, die die verschiedenen 
Erbrechtorganisationen in diesem Bereich initiiert haben.5 Auch die zunehmende Zahl an Fach-
veröffentlichungen in der jüngsten Zeit zeigt die steigende Bedeutung auf, die die Testamentsvoll-
streckung durch die vermögensverwaltenden Berufsgruppen zu nehmen beginnt.6

1 Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage 1995, Band 28, Seite 3377 (Stichwort: Testamentvollstrecker).
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Testamentsvollstrecker (Stand: 04.02.2008).
3 http://www.wdr.de/radio/wdr2/rhein_und_weser/395944.phtml (Stand: 04.02.2008).
4 http://www.agt-ev.de/downloads/Testamentsvollstreckertag_2007_Veranstaltungsbericht.pdf (Seite 1).
5 Die hierzu im einzelnen A.V.
6 Grunsky/Theiss, Testamentsvollstreckung durch Banken, WM 2006, 1561; Klümpen-Neusel, lukrative Tätigkeit für 

Steuerberater, ErbBstg 2006, 232; Rott,/Kornau, Testamentsvollstreckung – Ertragreiches Geschäftsfeld nicht nur 
für mutige Kreditinstitute, Bankmagazin 2007, Rott, Ist der Steuerberater von heute der Testaments vollstrecker von 
morgen?, Die Steuerberatung, 2007, 415 – 422; 50 S. ff..; Schiffer, /Rott, Testamentsvollstreckung: Modernes Mittel zur 
Vermögensnachfolgegestaltung und neues Geschäftsfeld für Steuerberater, BBEV 2007, 351 – 358.
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§ 1 Die Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld für den modernen Steuerberater und Vermögensverwalter

Als richtungweisend für die Zukunft der Testamentsvollstreckung wird man die am 09.04.2008 
veröffentlichte Einigung zwischen der Bundessteuerberaterkammer und dem Deutschen Steuer-
beraterverband über die Einführung und Verwendung der Fachberaterbezeichnung „Testaments-
vollstreckung und Vermögenssorge“ ansehen können.7 Nach der im Sinne eines effektiven Ver-
braucherschutzes bedenklichen Zulassung der geschäftsmäßigen Testamentsvollstreckung durch 
jedermann ohne Qualifizierungsvoraussetzung durch das Rechtsdienstleistungsgesetz, wurde ein 
weiteres auf dem Beratermarkt wahrnehmbares Korrektiv geschaffen, das dem mündigen Ver-
braucher eine sachgerechte Auswahl „seines“ Testamentsvollstreckers ermöglicht.

B. Die Testamentsvollstreckung als modernes Mittel der 
Vermögensnachfolgegestaltung

Die Antwort auf die Frage, warum ein erbrechtliches Gestaltungsmittel, das in Deutschland eine 
sehr lange Tradition hat und in seinem Ursprung auf den germanischen Rechtskreis zurückgeht, 
in der (fach-) öffentlichen Wahrnehmung der letzten Jahre eine so zunehmende Bedeutung er-
langt, liegt auf der Hand. Die Testamentsvollstreckung ist als ein besonderes erbrechtliches In-
stitut ganz speziell in der Lage, die zunehmend komplexer werdenden Nachlassstrukturen und 
Familienverhältnisse abzuwickeln, wie sie sich in der heutigen Lebenswirklichkeit darstellen. Ihre 
hauptsächlichen Einsatzgebiete erlangt die Testamentsvoll streckung bei der Unternehmensnach-
folge, im Estate Planning sowie bei schwierigeren privaten Vermögensverhältnissen.

Testamentsvollstreckung und Unternehmensnachfolge I. 
Es gibt keinen feststehenden Begriff der „Unternehmensnachfolge“. Typischerweise versteht man 
hierunter den Übergang der Unternehmerstellung – insbesondere eines einzelkaufmännischen Un-
ternehmens oder einer Gesellschaftsbeteiligung – an einen Nachfolger. Nach einer Studie des Insti-
tutes für Mittelstandsforschung in Bonn vom 19.07.2006 stehen gegenwärtig jährlich etwa 71.000 
Familienunternehmen mit ca. 680.000 Beschäftigten davor, die Nachfolgefrage lösen zu müssen.8

Der Übergang des unternehmerischen Vermögens ist auf zwei Wegen möglich: 
durch lebzeitige Übertragung  ■

oder durch Übergang von Todes wegen.  ■

Das menschliche Sein bringt es mit sich, dass es häufig nicht in der Macht des Unternehmers liegt, 
welcher der beiden Wege ihm letztendlich vergönnt ist. Richtigerweise müsste er also auf beide 
Situationen gleichermaßen vorbereitet sein. 
Dass dies eine Illusion ist, zeigt wiederum ein Blick in die Statistik: 

Jede vierte Unternehmensnachfolge führt zu einer Unter nehmenskrise,  ■

jede sechste endet innerhalb von fünf Jahren in der Insolvenz. ■ 9

Als wesentliche Gründe für das Scheitern von Unternehmens nachfolgen lassen sich folgende Ur-
sachen ausmachen:

7 vgl. Gemeinsame Pressemitteilung der BStBK und des DStV e.V., vom 9.4.2008, www.dstv.de.
8 Nach einer die Studie des Institutes für Mittelstandsforschung, Bonn vom 19.07.2006, www.ifm-bonn.org.
9 vgl. Creditreform 12/2006 „spezial Unternehmensnachfolge“ S. 1 unter Hinweis auf eine Studie der KfW 

Mittelstandsbank, Frankfurt.
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B. Die Testamentsvollstreckung als modernes Mittel der Vermögensnachfolgegestaltung

Die Nachfolgeplanung genießt nicht den Charakter eines Unternehmensziels, ihr liegt kein  ■

Business-Plan zu Grunde, 
Die Nachfolge wird nicht rechtzeitig angegangen, fünf Jahre sind für eine erfolgversprechende  ■

Nachfolge das Minimum,
Die Nachfolge wird vom Unternehmer sowohl finanziell als auch von der Beraterwahl her nur  ■

halbherzig angegangen,
Emotionale Gründe behindern die Beschäftigung mit der eigenen Nachfolge, ■

unter den Erben und Nachfolgern entsteht Streit, insbesondere mangels klarer und kommuni- ■

kativ abgestimmter Regelungen.
Bei der Unternehmensnachfolge aber nur das Unternehmen zu betrachten, greift viel zu kurz. 
In persönlicher Hinsicht ist der Unternehmer regelmäßig in ein vorgegebenes familiäres Umfeld 
eingebunden, das nicht unberücksichtigt bleiben darf. Auch der Übergang der privaten Vermö-
genswerte des Unternehmers muss mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, wie die unter-
nehmerische Nachfolge. Die Testamentsvollstreckung ist daher auch und gerade bei der Unter-
nehmensnachfolgegestaltung ein wichtiges und probates Mittel, um Streit unter den Miterben zu 
vermeiden und die Nachlassabwicklung reibungslos zu gestalten.

Testamentsvollstreckung und Estate PlanningII. 
Eine erfolgreiche Testamentsvollstreckung kann nur in dem ganzheitlichen Zusammenhang der 
postmortalen Vermögenssorge gesehen werden, dem sog. Estate Planning. Dieser Begriff stammt 
aus den USA. Die ganzheitliche Vermögensnachfolgeplanung spielt dort aufgrund der über bereits 
mehrere Generationen hinweg aufgebauten Vermögenswerte naturgemäß eine größere Rolle als in 
Europa. Die über 60-jährige Friedensperiode eröffnet der Methodik des Estate Planning nunmehr 
aber auch hierzulande ein weites Feld. Dabei gilt es, den in den USA schon lange entwickelten 
Grundsatz, dass kein Testament ohne professionellen Abwickler bleiben dürfe, mit Hilfe der Testa-
mentsvollstreckung sinnvoll auf die hiesigen Verhältnisse zu übertragen. Denn Deutschland – aber 
eigentlich ganz Europa – hat sich im Hinblick auf die zur Übertragung anstehenden Vermögen in 
den letzten Jahrzehnten deutlich in Richtung der US-amerikanischen Verhältnisse entwickelt.
Wörtlich bedeutet Estate Planning soviel wie Erbschafts- oder Nachlassplanung. Praktisch ver-
steht man darunter

die umfassende Planung der Vermögensnachfolge ■

bereits zu Lebzeiten und ■

konsequent über den Tod hinaus ■

bezüglich aller Vermögenswerte – unternehmerisches und privates Vermögen, inländisches  ■

wie ausländisches -
in einem interdisziplinären Beratungsprozess. ■

Ohne vorhergehende Strukturierung des Nachlasses macht eine Testamentsvollstreckung nur in 
den seltensten Fällen Sinn. Nachlassvermögen, das aus rechtlichen Gründen der Testamentsvoll-
streckung nicht unterliegt, muss bereits lebzeitig umgewandelt werden, damit die Testamentsvoll-
streckung nicht ins Leere läuft.10 Dies gilt insbesondere bei der Testamentsvollstreckung an Ge-
sellschaftsanteilen. Aber auch Grundvermögen im Ausland bereitet regelmäßig Schwierigkeiten. 

10 z. B. Lebensversicherungsverträge oder Grundvermögen im Ausland, wo die Testamentsvollstreckung nicht anerkannt 
wird, nicht oder nur sehr schwierig zu vollstreckende Unternehmensformen.
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§ 1 Die Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld für den modernen Steuerberater und Vermögensverwalter

Überhaupt führen Lebenssachverhalte mit Auslandsbezug – und hierzu sind nicht nur die aus-
ländischen Vermögenswerte zu zählen, sondern beispielsweise auch gemischt nationale Familien-
strukturen – zu einem deutlich höheren Gestaltungsaufwand. Wird die Testamentsvollstreckung 
im Ausland nicht anerkannt – und hier sind wir von einer einheitlichen europäischen Rechtsord-
nung noch weit entfernt -, muss durch richtig gestaltete Ausweichlösungen – meistens handelt es 
sich um spezielle Vollmachten – Vorsorge dafür getroffen werden, dass der Wille der Mandanten 
gleichwohl in die Tat umgesetzt werden kann. 
Es versteht sich von selbst, dass diese vielfältigen Aufgaben mit den üblichen Ausbildungsgängen 
nicht optimal zu bewältigen sind. Auch wird es betriebswirtschaftlich in den wenigsten Fällen 
Sinn machen, für alle denkbaren Fallkonstellationen das jeweils erforderliche Spezial-Knowhow 
vorzuhalten. Für den langfristigen Erfolg des geschäftsmäßigen Testamentsvollstreckers ist es da-
her von entscheidender Bedeutung, Zugriff auf ein interprofessionelles Netzwerk zu haben, das 
ihn in die Lage versetzt, das richtige Team an Spezialisten für den jeweiligen Nachlass verfügbar 
zu machen und dieses Team gekonnt zu koordinieren.
Idealerweise vollzieht sich die Nachfolgegestaltung in drei Stufen:
Auf der ersten Stufe geht es darum, ein ganzheitliches Nachfolgekonzept zu entwickeln und zwar

für das Unternehmen  ■ und für den Privatbereich
im Wege der vorweggenommenen (Schenkung)  ■ und der letztwilligen Verfügung

Auf der zweiten Stufe geht es darum, Vorsorge für die rechtliche Umsetzung des Nachfolgekon-
zeptes zu treffen, insbesondere durch 

Vorsorgevollmachten ■

gesellschaftsvertragliche Regelungen ■

Ehevertrag ■

Erbvertragliche bzw. testamentarische Regelungen ■

und selbstverständlich auch die steuerliche Gestaltung ■

In der dritten Stufe vollzieht sich die Durchsetzung der Nachfolgeregelung, soweit noch nicht zu 
Lebzeiten geschehen, über

letztwillige Anordnungen (z. B. Erbeinsetzungen, Vermächtnisse, Auflagen ) ■

Testamentsvollstreckung ■

Die gewollte Wirkung kann eine Testamentsvollstreckung nur entfalten, wenn sie
im Erbvertrag bzw. Testament präzise, d. h. auf den konkreten Einzelfall hin gestaltet und for- ■

muliert ist,
im ganzheitlichen Zusammenhang mit der vorgenannten postmortalen Vermögenssorge, dem  ■

Estate Planning gesehen wird und
eine fachlich und persönlich geeignete Person zum Testamentsvollstrecker bestimmt ist. ■

Unreflektiert aus Anleitungsbüchern übernommene Formulierungen verbieten sich hier von 
selbst. Gleichwohl ist in der Praxis immer wieder festzustellen, dass selbst in notariell gestalteten 
Testamenten die Anordnung der Testamentsvollstreckung in den seltensten Fällen den zu stellen-
den Ansprüchen genügt. Die Gestaltung eines Testaments mit Testamentsvollstreckung ist zeitlich 
deutlich aufwändiger, als die Gestaltung eines standardisierten Testaments. In der Bevölkerung 
sind die Chancen, die eine vernünftig gestaltete Testamentsvollstreckung bietet, bisher noch nicht 
ausreichend bekannt. Entsprechend hoch ist der zeitliche Beratungsaufwand. Jeder Berater ist da-
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her gehalten, sich selbstkritisch die Frage zu stellen, ob er diesen Zeitaufwand zu leisten bereit ist. 
Und jeder Mandant muss verständig genug sein, um zu erkennen, dass dieser zeitliche Mehrauf-
wand auch zu einem erhöhten Honoraraufwand führt.

Testamentsvollstreckung im Bereich der privaten III. 
Vermögen

Die Gründe, im Privatbereich eine Testamentsvollstreckung zu verfügen, sind vielfältig und ebenso 
unterschiedlich, wie die Erblasser selbst. Darunter gibt es sicherlich auch eher irrationale, wie die 
Vorstellung, die Erben noch aus dem Grab heraus mit kalter Hand dirigieren zu wollen. In der Praxis 
sehr viel häufiger stehen jedoch die wohlverstandenen Interessen des Nachlasses im Vordergrund. 
Als Gründe für eine Testamentsvollstreckung im privaten Vermögensbereich lassen sich feststellen:

immer werthaltigere und komplizierter strukturierte Vermögen ■

(an dieser Stelle sind exemplarisch Fonds und Beteiligungen sowie das in bestimmten Kreisen 
zunehmend häufiger anzutreffende Auslandsvermögen zu nennen)
immer weniger, oftmals ganz fehlende Abkömmlinge,  ■

fehlendes Vertrauen in die vorhandenen Abkömmlinge,  ■

Patchwork-Familienstrukturen,  ■

(sie ergeben sich heute häufig bei zwei oder mehr ehelichen oder nicht ehelichen Beziehungen; 
hier liegt die Gefahr auf der Hand, dass bei unvorhergesehener Versterbens reihenfolge das 
Vermögen in den „falschen“ Stamm abwandert)
karitative Erwägungen ■

(aufgrund des damit verbundenen Imagegewinns in der Öffentlichkeit, oder aus schierer 
Dankbarkeit über das gelungene eigene Leben)
Versorgung behinderter Abkömmlinge  ■

unabhängig von den Unwägbarkeiten der öffentlichen Hand, 
Vereinfachung und Sicherstellung der Nachlassabwicklung ■

(haben die bedachten Abkömmlinge ihren Lebensmittelpunkt in Übersee und sollen sie mit 
den Formalitäten in Deutschland nicht belastet werden, stellt die Testamentsvollstreckung die 
passende, serviceorientierte Dienstleistung dar)
Schutz des Nachlasses vor dem Zugriff von Eigengläubigern des Erben ■

(die Zahl der Verbraucherinsolvenzfälle steigt kontinuierlich. Viele Erblasser möchten verhin-
dern, dass in der Wohlverhaltensphase die Hälfte des auf den Schuldner entfallenden Nachlas-
steilsanteils an den Treuhänder und damit an die Gläubiger auszukehren ist)

Der rechtliche Schlüssel zu diesen Wohltaten, die die Testamentsvollstreckung bewirken kann, 
liegt in dem Umstand begründet, dass die Testamentsvollstreckung §§ 2205, 2211, 2214 BGB zu 
einer Trennung von Nachlassvermögen und Eigenvermögen des Erben führt, und automatisch 
ab dem Zeitpunkt des Erbfalls. Durch die geschickte Anordnung der richtigen Form der Testa-
mentsvollstreckung in Verbindung mit weiteren erbrechtlichen Instrumentarien, häufig aus dem 
Bereich der Vor- und Nacherbschaft, ist es daher möglich, die persönlichen Gläubiger des Erben 
für die Dauer der Testamentsvollstreckung vom Nachlass fern zu halten. 
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C. Von der verbotenen Tätigkeit zum modernen 
Dienstleistungsangebot

Unter diesen Titel lässt sich kurz zusammengefasst die rechtsgeschichtliche Entwicklung der ge-
schäftsmäßigen Testaments vollstreckung stellen.

Juristische Restriktionen bis zum 10.11. 2004I. 
In der Erschließung neuer Geschäftsfelder ist die Kreditwirtschaft den freien Berufen um Jahre 
voraus. Dies zeigt bereits die lange Dauer der Diskussion um die Erweiterung der Fachanwalt-
schaften, die Einführung des Fachanwaltes für Erbrecht sowie der erst jüngst beigelegte Streit 
zwischen dem Deutschen Steuerberaterverband und der Bundes steuerberaterkammer um die 
Fachberaterbezeichnungen.11 Beiträge zu der Thematik des Marketings im Bereich des Erbrechts 
waren nur sehr vereinzelt zu finden.12

Die Kreditwirtschaft hat hingegen die Testamentsvollstreckung – und auch die darauf gerichtete 
Gestaltungsberatung – schon seit vielen Jahren als Mittel entdeckt, ihre Geschäftsbeziehungen mit 
vermögenden Kunden und ihren Angehörigen auch nach dem Tode zu erhalten. Ihr Angebot, als 
Testamentsvollstrecker zur Verfügung zu stehen, wird von den Kunden gerne angenommen. Ihnen 
wird der Eindruck vermittelt, der Vollzug ihrer letztwilligen Verfügungen, die Verwaltung ihres 
Nachlasses für die Erben und die Einhaltung ihrer Auflagen und Wünsche werde mit besonderem 
Sachverstand durchgeführt. Spezielle Abteilungen für Nachlass- und Stiftungsmanagement, „Cer-
tified Financial und/oder Estate Planner“, aber auch Syndikus-Rechtsanwälte treten dem Kunden 
Kompetenz ausstrahlend gegenüber. Dabei war die Rechtslage für die Banken alles andere als gün-
stig. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 27.05.199313 hatte das Angebot der 
Testamentsvollstreckung, soweit sie nicht durch Rechtsanwälte erfolgte, wegen Verstoßes gegen 
das Rechtsberatungsgesetz öffentlich in Zweifel gezogen.14 Es dauerte acht Jahre, bis sich die Kritik 
im Schrifttum15 Wirkung zeigte und die Rechtsprechung ihre strikte Auffassung relativierte. In sei-
ner Entscheidung vom 07.05.200116 machte das Oberlandesgericht Düsseldorf erste Zugeständnis-
se für die Übernahme von Testamentsvollstrecker tätigkeiten durch Kreditinstitute.17 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11.11. 2004 II. 
Heute kann die Rechtsfrage als geklärt angesehen werden. Mit knappen Worten hat der Bundes-
gerichtshof in zwei im Wortlaut nahezu gleichen Entscheidungen vom 11.11.200418 erklärt, Ban-

11 vgl. Pressemitteilung des DStV vom 9.4.2008 (www.dstv.de).
12 vgl. beispielsweise Trimborn v. Landenberg, Anwaltliches Marketing im Erbrecht, Juliläumsschrift zum zehnjährigen 

Bestehen der DVEV, 2005.
13 OLG Karlsruhe, Urt. v. 27.05.1993 – 4 U 303/92, NJW-RR 1994, 236 ff.
14 OLG Düsseldorf, Urt. v.  30. 05 2000 – 20 I 41/00,  DStR 2000, 2006 bestätigte diese Grundsätze für den Berufsstand 

der Steuerberater.
15 vgl. Leverenz ZBB 1995, 156, 157; Reimann, Testamentsvollstreckung in der Wirtschaftsrechtspraxis, Rn. 213 ff.; 

jeweils m.w.N..
16 vgl. OLG Düsseldorf, Urt. V. 07.05.2001 – 20 U 20/01, WM 2002, 807, 813.
17 Weitere Instanzgerichte folgten, vgl. LG Detmold, Urt. vom 21.8.2001 – 3 T 245/01, WM 2001, 2441, 2442).
18 BGH Urt. v. 11.11.2004 – I ZR 213/01, AnwBl. 2005, 289  (Testamentsvollstreckung durch Banken, BGH Urt. v. 

11.11.2004 – I ZR 182/02 (Testamentsvollstreckung durch Steuerberater), AnwBl. 2005, 287, sowie BGH Urt. v. 
24.02.2005 – I ZR 128/02 (Fördermittelberatung ist keine Rechtsberatung).
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